
 

FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanlage Wahl“ Nr. J-2023-2F 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
 

Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 22.01.2024, Frist bis 23.02.2024) 
 
 Träger öffentlicher Belange Stellung. 

vom 
Hinweise 

01 Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 16.02.2024 Hinweis 

02 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Abteilung 9 Geologie 

20.02.2024 Hinweis 

03 Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung 8 Forst 23.02.2024 Hinweis 

04 Regionalverband Heilbronn-Franken 16.02.2024 Hinweis 
05 Landratsamt Schwäbisch Hall 

Bau- und Umweltamt   

06 Netze BW GmbH 25.01.2024 nein 
07 Netzgesellschaft Ostwürttemberg 

DonauRies GmbH 09.02.2024 nein 

08 Zweckverband 
Wasserversorgung Jagstgruppe 26.01.2024 nein 

09 Zweckverband 
Nordostwasserversorgung Crailsheim 26.01.2024 nein 

10 terranets bw GmbH 22.01.2024 nein 
11 Bundesnetzagentur 

Referat 226/Richtfunk 
Gebäude über 20 m Höhe, 
Photovpltaikflächen 

22.02.2024 nein 

12 Deutsche Telekom Technik GmbH 19.02.2024 nein 
13 unitymedia  

Kabel BW 16.02.2024 nein 

14 Gemeindeverwaltung Kreßberg 06.02.2024 nein 
15 Gemeindeverwaltung Fichtenau 26.02.2024 nein/kwB 
16 Gemeindeverwaltung Obersontheim   
17 Gemeindeverwaltung Jagstzell 25.01.2024 nein 
18 Gemeindeverwaltung Wallhausen 22.01.2024 nein 
19 Gemeindeverwaltung Bühlertann   
20 Gemeindeverwaltung Schnelldorf 25.01.2024 nein 
21 Stadtverwaltung Ilshofen   
22 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst   
23 Stadtverwaltung Vellberg   
24 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen 

Bürgermeisteramt Ellwangen 31.01.2024 nein 

25 Gemeindeverwaltungsverband Oberes Bühlertal 
Bürgermeisteramt Bühlerzell   

26 Gemeindeverwaltungsverband Ilshofen-Vellberg 
Bürgermeisteramt Ilshofen   

27 Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst 
Bürgermeisteramt Rot am See   

28 Gemeindeverwaltungsverband Fichtenau 
Bürgermeisteramt Fichtenau   

29 Jägervereinigung Crailsheim e.V.   
kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich 
 
 
Öffentliche Auslegung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 
 
Es wurden keine Stellungnahmen von Seiten der Bürgerschaft vorgebracht. 
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1.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Stellungnahme vom 16.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Belange des Vorbehaltsgebiets für Erholung werden in der 
Begründung im Kapitel 1.5 dargelegt und bewertet: 
 
„Das Plangebiet liegt zwar vollumfänglich in einem regionalpla-
nerischen Vorbehaltsgebiet für Erholung, jedoch befinden sich 
keine speziellen Nutzungen oder Flächen, die der Erholung die-
nen, innerhalb des Plangebiets noch in direkter Nähe zu diesem. 
Auch wird der ca. 1,5 km entfernte Burgbergturm, welcher ein be-
liebtes Ausflugsziel darstellt, durch die geplante bauliche Nut-
zung nicht tangiert. Die angrenzenden Feldwege werden von 
Fußgängern und Radfahrer frequentiert, eine optische Störung 
kann jedoch mittels Eingrünungsmaßnahmen reduziert werden.“ 
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Kenntnisnahme 



FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanlage Wahl“ Nr. J-2023-2F       Seite 3 von 10 
Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 

        Stand: 02.02.2026 

 

 

 
 
  



FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanlage Wahl“ Nr. J-2023-2F       Seite 4 von 10 
Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 

        Stand: 02.02.2026 

 

 

 

 
 

 

  



FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanlage Wahl“ Nr. J-2023-2F       Seite 5 von 10 
Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 

        Stand: 02.02.2026 

 

 

 
 

 

 
  



FNP-Änderung „Freiflächenphotovoltaikanlage Wahl“ Nr. J-2023-2F       Seite 6 von 10 
Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 

        Stand: 02.02.2026 

 
2.1 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Stellungnahme vom 20.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Kenntnisnahme 

 

 
 

 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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3.1 Regierungspräsidium Freiburg, Forstdirektion 
Stellungnahme vom 23.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
Innerhalb der Konkretisierung auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung ist ein entsprechender Waldabstand berücksich-
tigt. 
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4.1 Regionalverband Heilbronn-Franken 
Stellungnahme vom 16.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Innerhalb der Konkretisierung auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung ist ein entsprechender Waldabstand berücksich-
tigt. 
 
 
 
Die Belange des Vorbehaltsgebiets für Erholung werden in der 
Begründung im Kapitel 1.5 dargelegt und bewertet: 
 
„Das Plangebiet liegt zwar vollumfänglich in einem regionalpla-
nerischen Vorbehaltsgebiet für Erholung, jedoch befinden sich 
keine speziellen Nutzungen oder Flächen, die der Erholung die-
nen, innerhalb des Plangebiets noch in direkter Nähe zu diesem. 
Auch wird der ca. 1,5 km entfernte Burgbergturm, welcher ein 
beliebtes Ausflugsziel darstellt, durch die geplante bauliche Nut-
zung nicht tangiert. Die angrenzenden Feldwege werden von 
Fußgängern und Radfahrer frequentiert, eine optische Störung 
kann jedoch mittels Eingrünungsmaßnahmen reduziert wer-
den.“ 
 

 
 


